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AU aéoufSenkung des Schutzalters aut 14 Jahre,
Liberalisierung der Prostitution und der
Pornographie, Aufhebung des Inzest-Tabus

und der Diskriminierung der HomO",w„ .••¦to-*Sexualität. So die Schlagworte, die frau ^Schweizerisches StrafGesetzbuch.
landläufig im Zusammenhang mit dem Fünfter Teil: STRAFBARE HANDLUNGEN GEGEN DIE SITTLICHKEIT
Vorentwurf für eine Revision des Sexual- X;XArt ,91
Strafrechts hört. Als kinderlose Frau, die X;X 1. Wer ein Kind unter 16 Jahren zum Beischlaf oder zu einer ähnlichen Handlung missbraucht, wird
noch nie vergewaltigt wurde, noch nie auf j:X;j mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.
den Strich ging keinen Porno konsumiert 2- Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine andere unzüchtige Handlung vornimmt,
und auch nie Gefahr lief, mit dem Inzest- :i$ wer ein solches Kind zu einer unzüchtigen Handlung verleitet,

u • v fi-i 2 t. f l wer elne unzuchtige Handlung vor einem solchen Kind vornimmt.
Paragraphen m Konflikt ZU geraten Iiel .xöwird mjt Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft.
es mir recht schwer, mir zu diesen Libera-
lisierungsvorschlägen eine eigene Meinung ::x::Art- 194

zu bilden Als Nichtiuristin ist mir auch :X:::Wer eine unmündige Person des gleichen Geschlechts im Alter von mehr als 16 Jahren zur Vornahme
r f Ii • h A V I ' h -i-i-i'Odcr zur Duldung unzüchtiger Handlungen verführt.

autgetallen, Wie scnwieng der Vergleicn ;X;:: wer gewerbsmässig mit Personen gleichen Geschlechts unzüchtige Handlungen verübt,
zwischen einem bestehenden und einem x-xwird mit Gefängnis bestraft.
zukünftigen Recht ist. Trotzdem - er-Xx
lohnt sich und die nebenstehenden Para- x-x^'A,\87 ' '

_. _j j r.. j j vX-(l) Wer eine Frau mit Gewalt oder durch schwere Drohung zur Duldung des ausserehehchen
Beigraphen smd auch dafür gedacht, dass ::x::schlafs zwingt, wird mit Zuchthaus bestraft.
sich frau einmal näher mit den Rechten, jxx'(2) Wer mit einer Frau den ausserehehchen Beischlaf vollzieht, nachdem er sie zu diesem Zwecke
beVergehen und Strafen im Bereich Sexuali-xXwusstlos oder zum Widerstand unfähig gemacht hat, wird mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren be-

tät bekannt macht. ::::::|straft

:X:::Art. 188
FREIE LIEBE MIT 14? ;X;.';Wer eine Person mit Gewalt oder durch schwere Drohung oder nachdem er sie auf andere Weise zun:
Als ich das erste Mal mit einem Mann X-xWidcrstand unfähig gemacht hat, zur Duldung oder zur Vornahme einer andern unzüchtigen Hand-
schlief (muss natürlich umgekehrt heis-':':::''unSzw'ngt' wirQl mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft.

sen!), war ich gerade 15 geworden. In:;X;:Art 10Q
meiner Klasse gabs noch eine, die SO friih-x'x'U) Betreibt der Täter die Kuppelei gewerbsmässig, hält er namentlich ein Bordell, so wird er mit
reif war; Sie hat es ein paar Wochen vor Xy:Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

mir geschafft. Damals machte sich meinx|xArt 2qq
Freund Strafbar und ich mich mit ihm. XXjWer ohne gewinnsüchtige Absicht der Unzucht mit Personen unter 18 Jahren Vorschub leistet odei
Genaugenommen hätten wir noch bis vor Steine solche Person zur Unzucht aufreizt, wird mit Gefängnis bestraft.

zwei Jahren bestraft werden können,xj:j:Alt 2qi
denn nach geltendem Gesetz beträgt di'e£:£Wer sich von einer Person, die gewerbsmässig Unzucht treibt, unter Ausbeutung ihres unsittlichen
Verjährungsfrist zehn Jahre. Dieses Ge-::X-:Erwerbes ganz oder teilweise unterhalten lässt,

setz ist natürlich absurd Absurd deswe ::X::wer einer solchen Person aus Eigennutz bei der Ausübung ihres Gewerbes Schutz gewährt,

gen, weil es tausende Male überschritten :!:i:;: Wird mit Zuchthaus bis ^ ^f Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 1)

und vielleicht einmal im Jahr angewandt:XxArt. 206
wird Absurd ist es auch weil sowohl X:':-Wer gewerbsmässig und öffentlich jemanden durch Zumutungen oder Anträge zur Unzucht an-

"Täter" wie "Opfer" bestraft werdenH:;lockt' wird mit Haft oder mit Busse bestraft

können. Wenn das Gesetz schon Schutz xx-Art. 207
für Kinder sein will, müssten den 'Ver-X:XWer die Mitbewohner eines Hauses oder die Nachbarschaft durch die Ausübung gewerbsmässiger Un-

führem' und nicht den Kindern Strafenx':!:jzucht belà&tiëU wird, auf Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft.

angedroht werden. In diesem Punkt ist:;X.:: ^ 208
der Vorentwurf sicher vernünftiger. Se-Xx'(l) Macht sich eine unmündige Person, die zur Zeit der Tat das 18. Altersjahr zurückgelegt hat, der
xualität unter Gleichaltrigen im Schutz-X:X Übertretung des Artikels 206 oder 207 schuldig, so zieht der Richter über ihren körperlichen und

alter soll nicht mehr verfolgt werden geistiSen Zustand und über ihre Erziehung genaue Berichte, in allen zweifelhaften Fällen auch einen

j -pw 'ii ..1 1 '¦*•"•*• ärztlichen Bericht l in»
wenn der eine rartner nient älter alSX;:: (2) Der Richter kann die unmündige Person in eine Arbeitserziehungsanstalt einweisen oder sie der
18 ist, soll von einer Strafe abgesehen:;:;:;: Vormundschaftsbehörde oder einer freiwilligen Vereinigung zur Besserung verdorbener Unmündiger
werden können. Aber was bringt den Be-::;X;:ÜDerweisen.
troffenen die Herabsetzung des Schutz- :::'::::Art 2o4
alters auf 14 Jahre? Wird damit nicht ein-vX L Wer unzüchtige Schriften, Bilder, Filme oder andere unzüchtige Gegenstände herstellt oder
vorfach das "Wettrennen" zwei Jahre früher :|:-:j: rätig hält, um damit Handel zu treiben, sie zu verbreiten oder öffentlich aufzustellen.
betrieben? Ein Bekannter von mir hat ZU:::::::wer solche Gegenstände zu den genannten Zwecken einführt, befördert oder ausführt oder sonstwie

dieser Frage unter seinen Schüler/innen :::::::^cr Osroleche offenstände öffentlich oder geheim verkauft, verbreitet, öffentlich ausstellt oder ge-
eme Umfrage gemacht und dabei ist x^werbsmässig ausleiht,
herausgekommen, dass die Jungen eher wer, um die verbotene Verbreitung oder den verbotenen Vertrieb zu fördern, ankündigt oder sonstfür

eine Senkung sind als die Mädchen wie bekannt gibt, dass sich eine Person mit den genannten strafbaren Handlungen befasst,

Irb kann Hipsps Frophnk nur intpmrptip ':::Xwer ankündigt oder bekannt gibt, wie und durch wen die genannten Gegenstände unmittelbar oderîcn Kann dieses urge oms nur interpretie-:.;:;::mittelbar 5czogen werden können,
ren: Die Mädchen befürchten einen noch ::x.:: wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.
grösseren Zwang als heute ("Wenn du::-X:2. Wer solche Gegenstände einer Person unter 18 Jahren übergibt oder vorzeigt, wird mit Gefängnis
mich wirklich hebst..."), sie tragen we^x':03" mit Busse bestraft.

j. .". D «. •.•:•:¦ 3. Der Richter lasst die unzuchtigen Gegenstande vernichten.terhm die ganze Verantwortung was Ver-

scïechtbdi^ TeiI: VERBRECHEN UND VERGEHEN GEGEN DIE FAMILIE
nung nach müsste vor einer Senkung desv:v
Schutzalters an allen Schulen guter Auf-Xx(1) Der Beischlaf zwischen Blutsverwandten in gerader Linie und zwischen voll- oderhalbbürtigen
klärungsunterricht betrieben werden, x^; Geschwistern wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis nicht unter einem Monate
müsste Jungen und Mädchen zuerst ein- xjx bestraft.
mal vorgelebt werden dass "Liebe ma-:X:::(2) Wer mit einem unmündigen, mehr als 16 Jahre alten Verwandten gerader Linie den Beischlaf

1 „ j p
' 1. X-Xvollzieht, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

cnen und penetration ment zwangslau- vXp) Unmündige bleiben straflos, wenn sie der Verführung von Mündigen erlegen sind.
flg miteinander verknüpft sind. ::$J{4) Die Verjährung tritt in zwei Jahren ein.
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Vorentwurf für die Revision des Strafgesetzbuches. :::

Fünfter Teil: STRAFBARE HANDLUNGEN IM SEXUALBEREICH j-j

Art. 187 ¦:¦
1. Wer nach Vollendung des 14. Altersjahres mit einem Kind unter 14 Jahren eine geschlechtliche'.'-
Handlung vornimmt. :>

ein solches Kind zu einer geschlechtlichen Handlung verleitet, *
ein solches Kind in die Vornahme einer geschlechtlichen Handlung einbezieht, *
wird mit Zuchthaus bis zu fünfJahren oder mit Gefängnis bestraft. ;>

Art. 194 entfällt. >•

Art. 190
1. Wer eine Person weiblichen Geschlechts mit Gewalt, durch schwere Drohung oder nachdem er sie'..
zum Widerstand unfähig gemacht hat, zum Beischlaf zwingt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren'-.
bestraft. '•;

2. Hat die Verletzte durch ihr Verhalten unmittelbar Anlass zur Tat gegeben oder liegen in ihrer per-'-:
sönlichen Beziehung zum Täter entlastende Umstände, ist die Strafe Gefängnis. '-.

3. Vergewaltigung in der Ehe wird nur aufAntrag verfolgt. ';.

Art. 191 '<

1. Wer eine Person mit Gewalt, durch schwere Drohung oder nachdem er sie zum Widerstand unfähig;-
gemacht hat, zu einer andern geschlechtlichen Handlung zwingt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jäheren

oder mit Gefängnis bestraft. i
2. Hat die verletzte Person durch ihr Verhalten unmittelbar Anlass zur Tat gegeben oder liegen in ih-'.
rer persönlichen Beziehung zum Täter entlastende Umstände, ist die Strafe Gefängnis. '•;

3. Richtet sich die Tat gegen den Ehegatten, wird sie nur aufAntrag verfolgt. '•:

Art. 199 entfällt. \

Art. 201 \
1 Wer eine Person un ter 20 Jahren oder eine Person unter A usnützung ihrer A bhängigkeit der Prosti- '•

tution zuführt oder darin festhält, wird mit Zuchthaus bis zu fünfJahren oder Gefängnis bestraft. ;
2. Ebenso wird bestraft, wer eines Vermögensvorteils wegen eine Person der Prostitution zuführt, da- ;
rin festhält, oder die Handlungsfreiheit einer Person, die Prostitution betreibt, dadurch ;
dass er sie bei dieser Tätigkeit überwacht, Ort, Zeit, Ausmass oder andere Umstände der Prostitution ;
bestimmt. :

Art. 206 I

/. Die Kantone sind befugt, Vorschriften über Ort, Zeit oder Art der Ausübung der Prostitution und;
über die Verhinderung belästigender Begleiterscheinungen zu erlassen. Sie können diese Befugnisse ;

den Gemeinden übertragen. \

2. Wer einer solchen Vorschrift zuwider handelt, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. \

Art. 207 entfällt. \

Art. 208 entfällt. :

Art. 204 <

1. Wer einer Person unter 14 Jahren pornographische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildun- :¦

%en oder andere Gegenstände solcher Art oder pornographische Darstellungen anbietet, überlässt'.
oder zugänglich macht,
wer solche Gegenstände herstellt, anpreist, einführt, in Verkehr bringt oder lagert, obschon er weiss'.;
oder annehmen muss, dass sie zu Handlungen im Sinne von Absatz 1 dienen werden, '¦;

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. j;
2. Ebenso wird bestraft, wer eine pornographische Darbietung durch Radio oder Fernsehen verbrei-'-:
tet. '¦:

3. Wer Gegegenstände im Sinne von Ziffer 1 Absatz 1 in der Öffentlichkeit ausstellt oder wer sie je-\.
mandem, ohne von diesem aufgefordert zu sein, anbietet, ';.

wer in der Öffentlichkeit pornographische Ton- oder Bildaufnahmen vorführt oder pornographische;.
Darstellungen aufführt, ;'¦

wird mit Busse bestraft. ::

(¦¦¦) :i
4. Wer einer Person unter 18 Jahren pornographische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildun-'.;
gen oder andere Gegenstände solcher Art oder pornographische Darstellungen, die geschlechtliche'-;
Handlungen mit Kindern, mit Tieren, oder Gewalttätigkeiten zum Gegenstand haben, anbietet über-'-;
lässt oder zugänglich macht, '¦'.

wer solche Gegenstände herstellt, einführt oder lagert, um sie in Verkehr zu bringen, '¦.

wer solche Gegenstände oder Darstellungen anpreist, ';'.

wer solche Gegenstände in Verkehr bringt oder öffentlich ausstellt, ;'.

wer solche Gegenstände oder Darstellungen sonst ausserhalb der persönlichen Beziehungen einem an- ;'¦

deren zugänglich macht, :j

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. :j

"MILDERNDE UMSTÄNDE" FÜR
VERGEWALTIGUNG
Nach bestehendem Recht kommt eine

;. Vergewaltigung nur ausserhalb der Ehe
:| vor. Der Ehemann hat ein Recht auf sei-
one Frau! Nach dem Vorentwurf kann
xnun auch Vergewaltigung in der Ehe be-

x straft werden. Aber gleich kommt der
:j: Haken: die Frau muss ihren Mann anzeigen

und damit wären wir wieder gleich
xweit wie beim Problem der geschlagenen
:j: Frauen. Dazu kommt noch der Vorschlag,
j:| dass ein 'aufmunterndes' Verhalten der
:j:Frau strafmildernd wirken soll. Wenn
;:| "die Verletzte durch ihr Verhalten un-
xmittelbar Anlass zur Tat gegeben hatte"

soH heissen "wenn das Opfer sich ohne
x weiteres mit sexuellen Handlungen leich-
:j:terer Art einverstanden erklärt oder gar
x'den späteren Täter dazu herausgefordert
xhat". Wenn "in ihrer persönlichen Bezie-
:-:hung zum Täter entlastende Umstände
X liegen" soll dann angewendet werden,
xwenn "das Opfer vorher dem Täter sehr
x'nahe gestanden hatte und unvermittelt
x;die Bereitschaft zum Beischlaf verwei-
•j-gert." (Zitate aus den Erläuterungen zum
>:j Vorentwurf Diese mildernden Umstän-
xde kommen natürlich jedem vergewalti-

genden Ehemann zugute sie zementieren
xiaber auch die heutige Praxis, wo zuerst

x den Frauen die Schuld an der Vergewalti-
:.::gung zugeschoben wird, bevor es zur Be-
xstrafung des Täters kommt.

•:• PORNOGRAPHIE IST NICHT GLEICH
x' PORNOGRAPHIE
:|:Hier besteht die Liberalisierung im Vor-
x'entwurf darin, dass nur noch Herstellung
xund Vertrieb von "hartem" Porno verbolzten

sein soll. "Normaler" Porno soll - mit
X gewissen Auflagen - erlaubt sein. So weit
X so gut (der freie Bürger wird's den Experten

danken, dass er hier ein Stück Selbst-
:j: bestimmungsrecht zugestanden
herkommt) aber was ist harter Porno, was

weicher, was normaler? Unter verwerfli-
x'chem Porno versteht der Vorentwurf
x "pornographische Darstellungen, die ge-
j:; schlechtliche Handlungen mit Kindern,
xmit Tieren oder Gewalttätigkeiten zum
x Gegenstand haben" (Zitat: Erläuterun-

gen). Nur frage ich mich, welcher Porno
xdenn heute nicht Gewalttätigkeit dar-

x stellt? Oder ist es etwa nicht gewalttätig,
jljwenn die Sexualität der Menschen auf
xihre Genitale reduziert dargestellt wird?
•>Da betreibt für mich der Vorschlag die-
:\: selbe Augenwischerei, wie das bestehende
':'.'; Gesetz. An der Realität vorbei gehen bei-
:•: de Modelle. Veronica Schaller

Art. 189 ::

1. Wer mit seinem mehr als 14, aber noch nicht 18 Jahre alten Kind oder Grosskind den Beischlaf;.
vollzieht, wird mit Gefängnis bestraft. ;'¦

2. Die Verjährung tritt in zwei Jahren ein. :•

Dieser Artikel will nur einige wenige
Punkte aus dem Vorentwurf zu einem
neuen Sexualstrafrecht beleuchten.
Aber auch in den aufgeworfenen Fragen

erhebt er keinerlei Anspruch auf
Endgültigkeit. Was meint ihr zum
Vorentwurf? Was hält ihr von der hier
vertretenen Meinung? Die Diskussion ist
offen!


	All about Sex...

